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REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESrvhNISTERIUM 

FüR SOZIALE VERWALTUNG 

1 W' 25. Jul.i . 1972 
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T cl'phon 57 S6SS 

Zl. 30.037/9-13/1972 

B e a n t w 0 r tun g 
-------------------------~--------------------

der Anfrage der ,Abgeordneten Dr. Schwimmer, HeIter, 

Dr. Hauser und Genossen betreffend die Ko~~ission 

zur Vorbereitung der Kodifikation des Arbeitsre~htes 

(Ur. 569/J) 

zu der Anfrage:' 

1) Worin besteht die von Ihnen beabsichtigte und 

ohne Anhörung de::.' Nationalrates in die Wege ge­

leitete Umgestaltung der Kommission ~ur Vorbe­
reitung der Kodifikation des pxbeitsre0htes? 

2) Viarum haben Sie im Zuge dieser Umgestal tungs­
maßnahme11 die vor: NatioD91rat entsa'ndten Kommis­
sionsmitgliederentheben? 

3) \'larum haben Sie es unterlassen, den Nationalrat 

von der geplanten A1:Meichung von der eingangs 

zitiert8n Entschließung rechtzeitig in Kenntnis 

zu setzen? 

4) Da es sich um eine Entschließung handelt, die an 

die Bundesregierung gerichtet '!,dar: 'vann hat der 

IvIinisterrst a ie von Ihnen gewtinschten U:-:lgestal tungs·~ 

maßnahmen geb:Llli~t? 

möchte ich ,\.,ie folgt' Stellung nehmen: 
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~J, Die Umgestaltung der Kommission zur Vorbere! tung 

der Kodifikation des Arbeitsrechtes bewirkte 

eine Reduktion der Zahl der Kommissionsmitglieder 

von 44 auf 19. In die neugestaltete Kommission 
wurden alle der früheren Kommission angehörenden 

Vertreter der arbeitsrechtlichen Wissenschaft 

(8 Personen) sowie Herr Landesgerichtsrat 
Dr. Neinhard ad personam berufen. \'/ei tere Ni t­
glieder der Kommission sind je 1 vom Bundes­
kanzleramt ~ Verfassungsdienst, vom Bundes­
ministerium für soziale Verwaltu.ng, der Industri­
ellenver"einigung und der Präsidentenkonferenz der 

der Landwirtschaftskarr:u-nern 30'\',ie je zv/ei von der 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, dem 

Österreichischen ArbeiterkalIl.lTle.rtag und dem 

Österreichischen Gewerkschaftsbund nominierte 

Vertreter. Durch diese Haßnahme sollen die Be­

ratungen beschleunigt und die durch eine Mehrzahl 

von _~beitsausschüssen bedingten Divergerzen in 

der Heinungsbildung vermieden iverden. 

Zu 22..:. :De.r Enthebung der von den parlamentarischen Klnbs 

entsendeten Kommissionsmitglieder lagen folgende 

D'oerlegungen zugrunde: Die Abge(Jrdneten waren 

in ihrer über"'liegenden l1ehrhei t nicht in der Lage 

sn den intensiven Beratungen der Arbeitsausschüsse 

teilzunehmen, llleshal b aus Kreisen dieser Abge~ 
ordneten selbst (Abgeordneter TIr. Haucer) die 
il.nregung gemacht \AJ1l.rde, l{eine Vertreter der 

parlamentarischen Klubs in die Arbeitsausschüsse 
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zu berufen. Aber aucn. d:i_e Teilnahme im Plenum 

war vielen Abgeordneten nur sehr unregelmäßig 

möglich. So war d~r Abgeordnete Dr. Halder von 

13 Plenarsitzungen bei 3 Sitzungen, der Abge­
ordnete Dr. Hauser von 13 bei 8, der Abgeordnete 

Melter von 13 bei 4 Sitzungen anwesend. 

Diesen Umständen ha be leh Rechnung getragen, ln·­

dem ich die Vertreter der parlamentarischen Klubs 

in die verkleinerte Kommission nicht mehr be­

rufen und sie damit von der Notwendigkeit befreit 

habe, durchsch~ittlich zwe~mal monatlic~ an ganz­

tägigen Beratunger teil~unehmen. 

~3U Unbeschadet der Frage} ir.\i.vieifleit eine in der 

XI. Gesetzgebu11gsper iode des Na tionalra tl::S ge­

faßte Entschli~ßung, für die gegenwärtige Bunde~­

regierung überhaupt noch politisch verbindlich 

ist, besteht jedenfalls keine Verpflich~ung der 

Bundesregierung oder eines Bundesministers, f.laß-· 

nahmen der Yollziehung im Planungs stadium -

also noch bevor siR ergriffe~ werden - im Na­

tionalrat zu erörtern. Im . l.~!Jrigen vmrde die 

Kommission ja deshalb umgestaltet, um den vom 

N'atlonalrat seinerzeit ausgesprochenen Wunsch nach 

Kodifikation des Arbeitcirechtes in absehbarer Zeit 

realisieren zu können. 
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Zu 41: Für die Korsnission zur Vorbereitung der Kodi­

fikation des Arbeitsrechtes ist, stets der Bundes­

minister für soziale Verwaltung zuständig ge­

\',esen , weshalb auch die Kodifikationskommission 

in j.hrer ursprünglichen Zusammensetzung aus­

schließlich vom S07.ialminister und nicht von der 

damaligen Bundesregierung errichtet w",trde. Es 

ist daher auch für eine Änderung in der Zusammen­

setzung der Bundesminister für soziale Verwaltung 
und nicht di8 Bundesregierung zuständig. Daran 
vermag auch elr.le seinerzeit an die Bundesregierung 

gerichtete Entschließung des Nationalrates nichts 

zu ändern, da diese nicht iu die durch Gesstz 

festgelegte Kompetenzverteilung einzugreifen ver­

mag. Es bestand daher auch keine Verpflichtung 

des Bundesministers für soziale Verwaltung 

Änderungen in der Zusammensetzung der Kodifi­

kationskommission von der BeTvrilligung durch die 

Bundesregierung abhängi,g zu machen. 

~I, 
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